
Eingeführte Muster-Richtlinien in den Landesbauordnungen der Bundesländer
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Brandenburg �

Berlin �

Bremen
 1

Baden-Württemberg

Bayern �

Hamburg 
1 �

Hessen 
1 �

Mecklenburg-Vorpommern 
1

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz 
1 �

Schleswig-Holstein 
1

Saarland
 1 �

Sachsen-Anhalt

Sachsen �

Thüringen 
1 �

 = Einführung der Musterrichtlinie ist erfolgt

 = Grundlage MLüAR 2000 mit Anpassungen

 = Als Empfehlung im Bauprüfdienst 1-2008 Hoch-
    häuser der Behörde für Stadtententwicklung und
    Umwelt erläutert (keine rechtl. bindende Wirkung)

1 = Raumelderpflicht

   mit nichtbrennbaren Baustoffen.
   Ab F 60-Wände/Decken sind Abschottungen in allen
   Bundesländern vorgeschrieben.

* In sog. "F 30-Bundesländern" müssen in F 30-Wänden
   auch mind. F 30-Abschottungen eingebaut werden. In 
   allen anderen Bundesländern sind in F 30-Wänden keine
   Abschottungen notwendig, sondern nur ein Rauchschutz
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